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Vierter Abschnitt
Durchsuchung und Beschlagnahme
§ 108
Zulässigkeit
(1) Die Beschlagnahme ist zulässig zur Sicherung
1. von Gegenständen und Aufzeichnungen, die für die Untersuchung als 

Beweismittel von Bedeutung sein können oder nach den Strafgesetzen 
eingezogen werden können;

2. des Vermögens des Beschuldigten oder des Angeklagten, wenn dieser 
einer Straftat, die die Einziehung des Vermögens nach sich ziehen kann, 
verdächtig ist.

(2) Die Durchsuchung einer als Täter oder Teilnehmer einer Straftat ver
dächtigen Person, ihrer Wohnung oder anderer Räume, ihrer Grundstücke 
und der ihr zugehörigen Sachenist sowohl zum Zwecke der Festnahme oder 
Verhaftung als auch dann zulässig, wenn zu vermuten ist, daß die Durch
suchung zur Auffindung von Beweismaterial führt.
(3) Andere Personen, Räume, Grundstücke oder Sachen dürfen durchsucht 
werden, wenn eine verdächtige Person oder eine Spur der Straftat ermittelt 
oder ein Gegenstand beschlagnahmt werden soll und ein Anhalt dafür 
besteht, daß die Durchsuchung diesen Zweck erfüllen wird.

§ 109
Zuständigkeit zur Anordnung
(1) Die Anordnung von Beschlagnahmen und Durchsuchungen steht dem 
Staatsanwalt, bei Gefahr im Verzüge auch den Untersuchungsorganen zu. 
Im gerichtlichen Verfahren werden Beschlagnahmen vom Gericht aus
gesprochen.
(2) Die Durchsuchung eines Verhafteten oder vorläufig Festgenommenen 
und der von diesem mitgeführten Gegenstände kann ohne Anordnung des 
Staatsanwalts vorgenommen werden und bedarf keiner richterlichen Be
stätigung.

Durchführung der Beschlagnahme und Durchsuchung

§ 110
(1) Die Durchführung der Beschlagnahme und Durchsuchung ist Aufgabe 
der Untersuchungsorga ne. Diese sind verpflichtet, dem Betroffenen die 
Verfügung oder den Beschluß, durch den die Beschlagnahme oder Durch
suchung angeordnet wird, vorzuweisen. Ist die Durchsuchung zur Ergrei
fung einer auf frischer Tat betroffenen oder verfolgten verdächtigen Person 
oder zur sofortigen Feststellung oder Sicherung von Spuren oder Beweisen, 
deren Verlust ansonsten zu befürchten ist, erforderlich, kann die Anordnung 
nachträglich vorgewiesen werden. In den Fällen einer Durchsuchung nach 
§ 1Ö8 Abs. 3 ist darüber hinaus der Zweck der Durchsuchung vor deren 
Beginn bekanntzugeben.
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